
 

 

 
 
 
 
   

   
Fraktion Grüne  
     
24.05.2018 / Interpellation 
 

Behördenpropaganda gegen das Energiegesetz - 
Intervention durch Stadtpräsident Martin Wey im Graubereich? 
 
Im Zug der Abstimmungskampagne gegen das Energiegesetz tritt der Oltner Stadtpräsident Martin 
Wey prominent als Co-Präsident auf - dies u.a. in einem Brief an die gesamte Bevölkerung am 16. 
Mai 2018. 
 
Auf kantonaler Ebene gilt klar: 
Ein Engagement der Kantonsregierungen in einem eidgenössischen Abstimmungskampf hat 
sich gemäss den von der Konferenz der Kantonsregierungen (KDK) angewandten Grundsätzen 
an den generellen Regeln für die Behördeninformation zu orientieren. Insbesondere gilt 
ein Missbrauchs- und Propagandaverbot, “auf Werbung ist zu verzichten” und “Zwischen 
Behörden-Information und der eigentlichen Führung des Abstimmungskampfs durch die privaten 
Komitees muss eine klar erkennbare Trennlinie bestehen.” (Quelle: Konzept Behördeninformation 
zur Weiterführung des Personenfreizügigkeitsabkommens und dessen Ausdehnung 
auf Rumänien und Bulgarien vom 26. September 2008, 
http://www.kdk.ch/fileadmin/files/Aktuell/Medienmitteilungen/2008/MM_Konzept- 
Behoerdeninformation_Weiterfuehrung_Ausdehnung-FZA_20080926.pdf). 
Ausserdem hat das Bundesgericht mit Urteil vom 14. Dezember 2016 betreffend NDGAbstimmung 
festgehalten, dass behördliche Interventionen von Kantonsregierungen in eidgenössischen 
Abstimmungskämpfen nur zulässig sind, wenn eine besondere Betroffenheit des 
entsprechenden Kantons besteht 
 
Die Grüne Fraktion hat darum folgende Fragen: 
 
1) Welche Richtlinien und Grundsätze wendet der Stadtrat im Hinblick auf Interventionen in 

Abstimmungskämpfen an? 

2) Wer bezahlt die Inserate und Briefe gegen das Energiegesetz mit den Abbildungen oder 

Unterschrift von Stadtpräsident Martin Wey und wie hoch sind die entsprechenden Kosten? 

3) War der Stadtrat der Energiestadt Olten im Vorfeld informiert über die vorgesehenen 

Propaganda-Aktivitäten von Stadtpräsident Martin Wey als Co-Präsident? 

4) Wie beurteilt der Stadtrat die beschriebenen Abstimmungsinterventionen insbesondere unter 

dem Gesichtspunkt der klaren Trennung von Behördeninformation und privaten Komitees? 

5) Wie beurteilt der Stadtrat der Energiestadt Olten die klaren Falsch-Aussagen des Komitees, 

dass der Klimaschutz durch den mit dem Gesetz angestrebten Weg zu Erneuerbaren 

Energiequellen sinnlos sei? 

6) Wie beurteilt der Stadtrat von Olten als Wirtschaftsstandort die Tatsache, dass bei einer 

Ablehnung weiter Millionen für fossile Energien ins Ausland abfliessen und KMUs im Bereich 

von nachhaltigen Energien schlechter dastehen als in anderen Kantonen welche die MuKEn 

bereits umgesetzt haben? 


